
Universität Basel ςMBA Marketing und Business Development

ÅEU- und CH-Internetrecht
ÅGesichtspunkte zur Sorgfaltspflicht der Führungskräfte hinsichtlich der gesetzlichen 

Anforderungen (Compliance)
ÅBeachtungspunkte beim Einsatz von KI 

___________________________________________________________________________________________________

Lukas Fässler
Rechtsanwalt & Informatikexperte
FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG
Zugerstrassse76B
CH-6340 Baar
+41 +41 727 60 80
www.fsdz.ch
faessler@fsdz.ch

1

http://www.fsdz.ch/
mailto:faessler@fsdz.ch


0.   Einleitung
1. Digitale Abhängigkeit im Unternehmen

Å Sorgfaltspflichten der Führungskräfte
Å Verantwortung der Führungskräfte
Å Governance- und Compliance-Grundsätze 

2. Das neue Datenschutzrecht in der CH und EU
Å Grober Überblick

3. Internetrecht (EU und CH)
Å Einführung
Å Allgemeine Grundsätze 
Å CH-Internetrecht im Allgemeinen
Å EU-Internetrecht im Allgemeinen
Å Gefahren der Nichtkonformität zum EU-Internetrecht

Inhaltsübersicht.  (1)

2



4. Ausgewählte EU-gesetzliche Anforderungen im 
eCommerce

Å Anbieterkennzeichnung
Å Impressumspflicht
Å Produktekennzeichnungen
Å Warenkorb und Bestätigungsmail
Å Sondergesetz Deutschland ςButton-Gesetz
Å Neue Anforderungen EU e-Commerce-Recht 2026
Å EU-Verpackungs-Verordnung (PPWR)
Å Ökodesign-Verordnung
Å EmpCo-Richtlinie
Å KI-Verordnung EU (KI Act)
Å Influencer-Marketing
Å Gerichtstandsklauseln
Å Urheberrechte im Onlineshop (Beispiel Abmahnung) 
Å Zusammenfassung

Praxisübung
Å Gruppenarbeiten unter Einsatz von KI-Werkzeugen

Inhaltsübersicht  (2)

3



4



5



0. Einleitung
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Ausgangslage

ÅHinsichtlich eCommerce, Webshops und Online-Marketing hat 

Ådie Schweiz sehr wenig geregelt;

Ådie EU fast alles sehr detailliert geregelt.
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Abgrenzung 1

ÅWir betrachten die Anforderungen an den eCommerce im B2C 
(Consumer)-Bereich

ÅWir betrachten nicht die Anforderungen für den Online-
Handel im B2B-Bereich

Achtung: hier trat am 12.7.2020 die P2B-Verordnung (EU-Verordnung zur Förderung 
von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
und Online-Suchmaschinen) in der EU in Kraft ςRegelungen für Plattformbetreiber im 
Verhältnis zu ihren kommerziellen Nutzern (Online-Shop-Anbieter). 

Gute Einführungsunterlagen finden sich unter: 

https:// www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/P2B/start.html
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Abgrenzung 2

ÅE-Commerce: Wer als CH-¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ αwettbewerblichά ƛƴ ŘŜǊ 9¦ ǘŅǘƛƎ 
ist und Konsumenten in der EU aktiv bewirbt oderbeliefert, untersteht der 
EU-eCommerce-Gesetzgebung (Art. 2 eCommerce-Richtlinie).
Å"Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der 

Informationsgesellschaft im Hoheitsgebiet der EU anbietet (Art. 2 lit. b eCR);
Å"kommerzielle Kommunikation" alle Formen der Kommunikation, die der 

unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer 
Organisation oder einer natürlichen Person dienen, die eine Tätigkeit in Handel, 
Gewerbe oder Handwerk oder einen reglementierten Beruf ausübt (Art. 2 lit. f eCR);

ÅNach EU-DSGVOzusätzlich: Wer EU-YƻƴǎǳƳŜƴǘŜƴ αbeobachtetά ό/ƻƻƪƛŜǎύΣ 
untersteht dem EU-Datenschutzrecht (Art. 3 DSGVO).

Å²ŜǊōǳƴƎ ƴŀŎƘ αaŀǊƪǘƻǊǘǇǊƛƴȊƛǇά ǳƴŘ α!ǳǎǿƛǊƪǳƴƎǎǇǊƛƴȊƛǇά
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B2B versus B2C

Business to Business B2B
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft,die bei AbschlusseinesRechtsgeschäftsin Ausübungihrer gewerblichenoder
selbständigenberuflichenTätigkeithandelt (§14 BGB).

Business to Consumer B2C
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäftzu Zwecken abschliesst, die
überwiegend weder ihrer gewerblichennochihrer selbständigenberuflichenTätigkeitzugerechnet
werdenkönnen(§13 BGB).

Fernabsatz
Verträge,bei denender Unternehmeroder eine in seinemNamenoder AuftraghandelndePerson
und der Verbraucher für die Vertragshandlungenund den Vertragsschlussausschliesslich
Fernkommunikationsmittelverwenden(§ 312c BGB).
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Gerichtsentscheide zu B2B oder B2C

URTEIL DES deutschen Bundesgerichtshofes BGH zum B2B-eCommercerecht
BGH-Urteil vom 11.5.2017 ïI ZR 60/16 vom 28.9.2017 

KeinetechnischenSondervorkehrungenf¿rOnline-Hªndlermehrnotwendig,

umVerbrauchervoneinerB2B-Einkaufsplattformauszuschliessen.

ζΧΦΦ ƎŜƴǸƎǘŜǎ ƛƳ .н.πIŀƴŘŜƭΣ ǿŜƴƴ ŘŜǊ hƴƭƛƴŜπIŅƴŘƭŜǊƛƴ ǎŜƛƴŜƳ {ƘƻǇ ǊŜƛƴŜ 
¢ŜȄǘƘƛƴǿŜƛǎŜ ǾƻǊǎƛŜƘǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ²ŀǊŜƴ ƴǳǊ ŀƴ DŜǿŜǊōŜǘǊŜƛōŜƴŘŜ ǾŜǊƪŀǳŦǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
9Ǌ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘΣ ŘŜƴ ±ŜǊƪŀǳŦ ŀƴ ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊ όYƻƴǎǳƳŜƴǘŜƴύ ŘǳǊŎƘ 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ aƛǘǘŜƭ ŀǳǎȊǳǎŎƘƭƛŜǎǎŜƴΦά 
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Anwendbare Rechtsordnungen

ÅCH-Onlinehändler mit CH-Konsumenten -> CH-Recht (OR)
ÅCH-B2B-Händler mit CH-B2B-Unternehmen -> CH-Recht (OR) 

ÅCH-Onlinehändler mit EU-Konsumenten      -Ҕ wŜŎƘǘ ŘŜǎ αVerbraucherstaatesά
ΧΧwenn der Onlinehändler seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit auf diesen Staat (Konsumenten) 

ausrichtet (Art. 6 Rom I-VO) 

- > zwingende Gesetzesnorm (kann nicht durch AGB übersteuert werden).

Abweichende Rechtswahl innerhalb EU zulässig, darf aber nicht dazu führen, dass dem 
Verbraucher ein höherer Schutz nach dem Recht seines Staates entzogen wird. -> es gilt 
innerhalb der EU immer das nationale Wohnsitzrecht, wenn dieses besser ist für den 
Konsumenten.
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1.  Digitale Abhängigkeit im Unternehmen

Å Sorgfaltspflichten der Führungskräfte
Å Verantwortung der Führungskräfte
Å Governance- und Compliance-Grundsätze 
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IT-Unternehmung
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Teil I
Organe & Verantwortung
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1

Aktionäre ςAktionariat
Oberstes Organ
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Der Verwaltungsrat
Oberste strategische Führung

±w π±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎǊŀǘ
{ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ CǸƘǊǳƴƎ
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

20



VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

Compliance-Verantwortung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

IT-Unternehmung

GL ςGeschäftsleitung
Operative Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

IT-Unternehmung

GL ςGeschäftsleitung
Operative Führung
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Softlaw:
Standards, Normen und Richtlinien

27



Art. 962 Abs. 4 OR
Regelungen zur kaufmännischen Buchführung 

28

Diese Zuständigkeit gilt für alle Verantwortungsbereiche, nicht nur für die Regelungen 
zur kaufmännischen Buchführung. 
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Swiss Code of Best Practice (economiesuisse)
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Standards, Normen & Richtlinien (2)
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2.  Das neue Datenschutz-Recht in CH und EU
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Datenschutz-Grundverordnung ab 2018

bŜǳŜǎ 5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘ ƛƴ ŘŜǊ 9¦ ǳƴŘ /I
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Seit 1.9.2023 gilt neben der EU-DSGVO 
(seit Mai 2018) nun auch in der Schweiz 
das neue CH-Datenschutzrecht.

36



Einleitung
Entstehungsgeschichte   (1)

Å Datenschutzrecht stammt in EU und CH aus 1995

Å Januar 2012: EU-Kommission schlägt Massnahmen vor zur Aktualisierung und 

Modernisierung der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG und des Rahmen-

beschlusses (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit) 2008/977/JI

Å Ziel:

EU-weit einheitliche, an das digitale Zeitalter angepasste Regeln für alle 

EU-Staaten, um Rechtssicherheit zu verbessern und Vertrauen von 

Bürgerinnen und Bürger in den digitalen Binnenmarkt zu stärken.
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Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG

Á Am 24.4.2016 vom EU-Parlament angenommen.
Á Bereits seit 25.5.2018 (!!) in Kraft
Á Gilt ab diesem Datum für alle Akteure, die auf dem Gebiet der EU tätig sind

Á EU-Verordnung ist in Gesamtheit verbindlich
Á EU-Verordnung ist in jedem EU-Land unmittelbar anwendbar (keine nationalen 

Gesetze mehr notwendig)
Á Aber zahlreiche Ausnahmetatbestände (Öffnungsklauseln)eingeführt (z.B. 

Ausdehnung auf juristische Personen möglich -> Österreich)

Die DSGVO

38
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Sachlicher Geltungsbereich

Art. 2 § 1 DSGVO

Á DSGVO gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten (nur noch dieser Begriff) sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder werden.

Á Gilt auch für Profiling-Daten 
Erstellung, Aktualisierung und Verwendung von Profilendurch Sammlung von (auch im Internet gewonnener) Daten, sowie deren 
anschließende Analyse und Auswertung, zum Zwecke der Identifikation und Überwachung von Personen, auch zur Optimierung und 
Vorhersage des (Direkt)-Marketings oder zum Zwecke der Wahl-, Verhaltens- und Meinungs-beeinflussung.

Á Gilt für jede Bearbeitung personenbezogener Daten, die sich auf identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Personen beziehen

Á Gilt für alle natürlichen Personen oder juristische Personen des öffentlichen Rechts
oder des privaten Rechts, die Daten verarbeiten.
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Räumlicher Geltungsbereich
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Gewerbliche Ausrichtung

Wann richtet ein CH-Unternehmen seine gewerblichen Tätigkeiten in ein EU-Land 
aus?

EuGH-Urteil vom 07.12.2010 Rs. C-585/08 und C-144/09

ÅNennung von Versandkosten in dieses Land

ÅDefinition des Liefergebietes (z.B. in den AGB)

ÅLänderflaggen (z.B. im Webauftritt)

ÅAngepasste Dokumente (z.B. Produktebeschreibungen)

ÅSprache des Webshops (z.B. Wahlmöglichkeiten; Achtung CH: Französisch, Italienisch)

ÅTop-Level-Domain für das jeweilige Land

ÅWährungsangaben

ÅGezielte Werbung
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Die neuen Instrumente 
des EU- und CH-
Datenschutzes
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Rechte der Betroffenen
Übersicht

Á Recht auf Information (Art. 13 / 14 DSGVO)
Á Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Á Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Á Recht auf Löschung («Recht auf Vergessenwerden») (Art. 17 DSGVO) 
Á Recht auf Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO)
Á Recht auf Mitteilung (Art. 19 DSGVO)
Á Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
Á Widerspruchsrecht zur Datenbearbeitung (Art. 21 DSGVO)
Á Recht auf Verzicht auf automatisierte Entscheidung (Art. 22 DSGVO)
Á Recht auf Benachrichtigung über DS-Verletzungen (Art. 34 DSGVO)
Á Schutz von Kindern (Altersgrenze zw. 13-16) durch 

Zustimmung der Inhaber der elterlichen Verantwortung (Art. 8 DSGVO)
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Auftragsverarbeiter
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Auftragsverarbeiter

Art. 4 § 8 DSGVO / Art. 5 Lit. k und Art. 9 nDSG

Á Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, 

Á welche die personenbezogenen Daten 
Á im Auftrag des Verantwortlichen
Á verarbeitet.

Es ist der Dritte, der im Auftrag des Verantwortlichen personenbezogene Daten wo auch 
immer verarbeitet. 

Er kommt in eine neue umfassende Mitverantwortung im Rahmen des Datenschutzes

Der Verantwortlichemuss den Auftragsverarbeiterkontrollieren (Joint Controllingship)
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Auftragsverarbeiter (2)
Art. 28 (2 und 3a-h) DSGVO / 9 nDSG
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeiter
Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag (ADVV)

Verantwortlicher braucht (neue) Verträge(ausdrücklich in Art. 28 Abs. 3 DSGVO) mit 
Auftragsverarbeiter, welche 

Å im Detail die aus der Datenschutz-Folgeabschätzung abgeleiteten organisatorischen oder 
technischen Massnahmen vertraglich überbinden, 

Å Selber notwendige und aktuelle Massnahmen sicherstellt,
Å Gegenstand und Dauer der Verarbeitung regelt (3),
Å Art und Zweck der Verarbeitung regelt (3),
Å Nur auf dokumentierte Weisung verarbeitet (3a),
Å Bearbeitende Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden (3b),
Å Art der personenbezogenen Daten festlegt (3),
Å Kategorien betroffener Personen festlegt (3),
Å die Rechte und Pflichten des Auftragsverarbeitersdafür statuiert, 
Å die Service Levels für die Massnahmen definiert,
Å die Gewährleistungdes Auftragsverarbeitersfestlegt,
Å die Informationspflichtenbei Verletzungen regelt,
Å die Haftung des Auftragsverarbeitersdefiniert,
Å ein jederzeitiges Auditrecht (Kontrollrecht bez. Einhaltung der vertraglichen Auflagen) 

sicherstellt. 
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Ausdrückliche Einwilligung Cookies
Koppelungsverbot
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Ausdrückliche Einwilligung

Art. 4 § 11 DSGVO / Art. 6 Abs. 6 nDSG

Á Ausdrückliche Einwilligung  ist 

Á jede freiwillig für den bestimmten Fall, 
Á in informierter Weise und 
Á unmissverständlichabgegebene Willensbekundung 
Á in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 

bestätigenden Handlung, 
Á mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 

der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstandenist. 

Á Die ausdrückliche Einwilligung ist jederzeit widerrufbar 
(Betroffenenrechte ς> eingeschränkte Nutzung ς>  Anspruch 
auf Löschung meiner gespeicherten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten).
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EuGH-Urteil vom 1.10.2019 ςAz. C-673/17
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Der BGH hat im Urteil vom 1.2.2018, III ZR 196/17 neu Folgendes festgehalten: 

Å Es braucht in jedem Fall eine ausdrückliche Einwilligung
Å Das Markieren eines Feldes in einem Online-Shop kann dieses Kriterium 

erfüllen (Clickwrapping-άYƭƛŎƪƪŀǎǘŜƴ-9ƛƴǿƛƭƭƛƎǳƴƎάύ
Å Die Einwilligung muss für den Konsumenten klar sein, d.h. er muss wissen 

für welche Produkte und Dienstleistungenwelcher Unternehmung er 
einwilligt

Å Wirksame Einwilligung darf keine anderen Erklärungen oder Hinweise
enthalten als die konkrete Zustimmungserklärung

Å Es braucht also eine ausdrückliche und gesonderte Erklärung
Å Die Widerspruchhinweisdarf nicht fehlen
Å In dieser Erklärung kann der Konsument somit auch für mehrere Kanäle in 

einer Erklärung zustimmen.

52



Empfehlung 

Koppelungsverbotstreng anwenden und auch bei «ersetzbaren»und
«verzichtbaren» Informations-angeboten jenen Benutzern, die keine
EinwilligungzurErhebungvonPersonendatenerteilen,einenalternativen
ZugangzumServiceohneEinsatzvon Cookies,SocialMediaPlug-Insoder
Tracking-ToolszurVerfügungstellen.

Koppelungsverbot
(Cookies-Auswahl)
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EU-Datenschutz-Vertreter

рс



NachArt. 27 DSGVObenötigenSchweizerUnternehmen,welche personenbezogene
Daten von natürlichen Personen mit Niederlassungin der EU verarbeiten oder
verarbeitenlassen(Auftragsverarbeiter)zwingendeinenDatenschutz-Vertreter im EU-
Land,in welchemsietätig sind.

InsbesondereCH-Online-Shops, welcheWarenoder Dienstleistungenan Konsumenten
in EU-Länderverkaufen.

Der Vertreter muss in dem Land niedergelassen sein, in dem der Käufer wohnt oder in 
das die Waren exportiert werden.

EU-Datenschutz-Vertreter
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Pflichten der Verantwortlichen (UN)
Spezialität Datenschutz-Vertreter

Å Für CH-Unternehmen, die nicht in EU niedergelassen sind: (Art. 27 DSGVO)
Å Datenschutz-Vertreter in EU-Mitgliedstaat schriftlich 

benennen, in welchem die natürlichen Personen 
ihren Wohnsitz haben, deren personenbezogene 
Daten oder Profiling-Daten bearbeitet werden
(Deutschland, Frankreich etc. -> separater Flyer mit Angebot)

Å Ist Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Betroffene
Å Koordinationsstelle
Å Muss Register aller Kategorien von Tätigkeiten der UN führen
Å Verantwortliche/Bearbeiter bleibt verantwortlich
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EU-Datenschutz-Vertreter

рф



Neue und erweiterte 
EU-Sanktionen
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SanktionenAufsichtsbehörden in EU-Ländern

Á Direktes Sanktionierungsrecht gegenüber UN

Á Katalog von Sanktionen
(Art. 58 § 2 DSGVO)
Á Mahnung
Á Verwarnung
Á Förmliche Bekanntmachung der UN und des Verstosses
Á Vorübergehende Beschränkung der Datenbearbeitung
Á Dauerhafte Beschränkung der Datenbearbeitung
Á Geldbussenvon bis zu ϵ нл Mio oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes

Á Weitergehender Schaden (Schadenersatz und Zinsen) aus einem 
Gerichtsverfahren bleibt zusätzlich vorbehalten. 
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https:// www.datenschutzkonferenz-online.de/media/wp/20171003_wp253.pdf

62



!ƴȊŜƛƎŜƴ Ǿƻƴ 
5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊǾŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴ
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Meldung von Datenschutzverletzungen

Art. 33 und 34 DSGVO

2 neue Benachrichtigungspflichten für Verantwortliche

ÅMeldungvon Verletzungen an die Aufsichtsbehörden(Art. 33 DSGVO)

ÅBenachrichtigungbetroffener Personen(Art. 34 DSGVO)
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Meldung von Datenschutzverletzungen (2)
Art. 33 DSGVO
Meldungvon Verletzungen an die Aufsichtsbehörden(Art. 33 DSGVO)

Im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche
Å unverzüglichund möglichst binnen 72 Stunden, 
Å nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, 
Å diese der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 55 DSGVO), es sei denn, dass 

Ådie Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt.   (!ŎƘǘǳƴƎ ƴǳǊ αwƛǎƛƪƻάΣ ƴƛŎƘǘ αŜǊƘŜōƭƛŎƘŜǎ wƛǎƛƪƻά)

Å Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, muss die Verzögerunggegenüber der 
Aufsichtsbehörde begründet werden.

Å Gleiche Informationspflicht trifft den Auftragsverarbeitergegenüber dem Verantwortlichen
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¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ ±ƻǊƎŜƘŜƴ
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1. Inventar der Personendaten in Applikationen (interne und externe) und 
Ablagenerstellen

2. Datenschutzerklärungen auf den neuesten Stand bringen; prüfen ob alle Fälle 

abgedeckt sind, wo das Unternehmen Personendaten beschafft und bearbeitet.

3. Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten erstellen (Wer macht was mit welchen 

Daten wie -> Prozesslandkarte und Prozessbeschreibung)

4. Vertrag zu Auftragsdatenverarbeitungen(externe) identifizieren und 

Verträge (ADDV) mit Service-Providern anpassen.

5. Auslandtransfers identifizieren und offenlegen (DSE)

6. Prozess für Datenschutz-Folgeabschätzung einführen

7. Datenschutz-Folgeabschätzungdurchführen

8. Verzeichnis Technische und Organisatorische Massnahmen(intern und 

extern) festlegen (allenfalls in neue SLA des ADVV mit Providern einbinden) 

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument
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млΦ  tǊƻȊŜǎǎŜ ȊǳǊ aŜƭŘǳƴƎ ǳƴŘ .ŜƴŀŎƘǊƛŎƘǘƛƎǳƴƎǾƻƴ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ 5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊŜǎ 
ǳƴŘ ŘŜǊ 5ŀǘŜƴǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŜƛƴŦǸƘǊŜƴ 

ммΦ±ƻǊƎŀōŜƴ ǳƴŘ tǊƻȊŜǎǎŜ ŦǸǊ ŀƭƭŜ 9ǊǎǳŎƘŜƴ Ǿƻƴ .ŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ ŜǊǎǘŜƭƭŜƴ ƻŘŜǊ ŀƴǇŀǎǎŜƴΦ

мнΦ!ǳǘƻƳŀǘƛǎƛŜǊǘŜ 9ƛƴȊŜƭŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜ ƛƳ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ςǎƻŦŜǊƴ 
ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ ςƴŜǳ ǊŜƎŜƭƴΦ 

моΦǇŜǊƛƻŘƛǎŎƘŜ !ǿŀǊŜƴŜǎǎπ{ŎƘǳƭǳƴƎŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴΣ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ²ŜƛǎǳƴƎŜƴŀƴ 
aƛǘŀǊōŜƛǘŜǊ ŀƴǇŀǎǎŜƴ ǎƻǿƛŜ ŀƭƭŜƴŦŀƭƭǎ ƛƴǘŜǊƴŜ !ǳŘƛǘǎ ǾƻǊǎŜƘŜƴ ǳƴŘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊŜƴΦ

мпΦ5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊŜǊƪƭŅǊǳƴƎŜƴόŀǳŦ ²ŜōǎƛǘŜǎΣ hƴƭƛƴŜǎƘƻǇǎ ŜǘŎΦύ ŀƴǇŀǎǎŜƴΦ 

мрΦhƴƭƛƴŜπ{ƘƻǇǎ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǇŦƭƛŎƘǘŜƴōŜȊǸƎƭƛŎƘ 9ƛƴǎŀǘȊ 
Ǿƻƴ /ƻƻƪƛŜǎΣ tǊƻŦƛƭƛƴƎπ¢ƻƻƭǎΣ ¢ŀǊƎŜǘƛƴƎπ¢ƻƻƭǎ ƻŘŜǊ 9ƛƴǎŀǘȊ ǿŜƛǘŜǊŜǊ 
9ǊŦŀǎǎǳƴƎǎǿŜǊƪȊŜǳƎŜ ǇǊǸŦŜƴ ǳƴŘ 5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŀƴǇŀǎǎŜƴΦ 

мсΦ 9ƛƴǿƛƭƭƛƎǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŜƴǳǘȊŜǊǎ ŘǳǊŎƘ αŎƭƛŎƪǿǊŀǇǇƛƴƎάŜƛƴƘƻƭŜƴ όaƻŘŜƭƭ ŘŜǊ 
ŘƛǾŜǊǎƛŦƛȊƛŜǊǘŜƴ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎ ǾƻǊǎŜƘŜƴύ 

Muss-
Dokument
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https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/ home/kurzmeldungen/km2024/23012024_leitfaden_tom.html

15. Januar 2024
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Umsetzung EU- und CH Datenschutz

vǳŜƭƭŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōƛǘƪƻƳΦƻǊƎκ¢ƘŜƳŜƴκ5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊπ{ƛŎƘŜǊƘŜƛǘκ5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊκLƴƘŀƭǘǎǎŜƛǘŜπнΦƘǘƳƭ
.ǳƴŘŜǎǾŜǊōŀƴŘ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ ¢ŜƭŜƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴ ǳƴŘ ƴŜǳŜ aŜŘƛŜƴ ŜΦ±Φό.ƛǘƪƻƳύ

1

2

3

4

5

6

Online-Shop

т
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Hier sind die wichtigsten Punkte, die Marketingleute einer schweizerischen Unternehmung mit 

einem Webshop bei der Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes (DSG), das am 1. September 
2023 in Kraft trat, beachten sollten:

1. Transparente Datenschutzerklärung: Die Datenschutzerklärung muss klar und verständlich sein. Sie sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Daten gesammelt werden, zu welchem Zweck sie verwendet werden und wie lange sie gespeichert werden.

2. Einwilligung zur Datenverarbeitung: Vor der Erhebung personenbezogener Daten muss die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer 
eingeholt werden. Dies gilt insbesondere für Marketingmaßnahmen wie Newsletter-Anmeldungen oder personalisierte Werbung.

3. Recht auf Auskunft und Löschung: Nutzer haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und können die 
Löschung ihrer Daten verlangen. Unternehmen müssen Verfahren implementieren, um diesen Anforderungen nachzukommen.

4. Datensicherheit: Es müssen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit der 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten und Datenpannen zu vermeiden.

5. Datenverarbeitung durch Dritte: Wenn Dritte (z.B. Dienstleister für Marketing oder Zahlungsabwicklung) mit personenbezogenen 
Daten arbeiten, muss sichergestellt werden, dass auch diese Dritten die Datenschutzbestimmungen einhalten. Verträge zur 
Auftragsverarbeitung sind erforderlich.

6. Cookies und Tracking: Bei der Verwendung von Cookies und Tracking-Technologien muss die Zustimmung der Nutzer eingeholt 
werden. Nutzer sollten die Möglichkeit haben, ihre Cookie-Einstellungen anzupassen.

7. Profilingund automatisierte Entscheidungen: Wenn personenbezogene Daten für Profilingoder automatisierte Entscheidungen 
verwendet werden, müssen die Nutzer darüber informiert werden und haben das Recht, dem zu widersprechen.

8. Schulung der Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, sollten in den neuen 
Datenschutzbestimmungen geschult werden, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen verstehen und einhalten.

9. Dokumentation und Nachweis: Unternehmen sollten alle Prozesse und Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes 
dokumentieren, um im Falle von Prüfungen oder Anfragen nachweisen zu können, dass sie compliantsind.

10.Regelmäßige Überprüfung: Die Datenschutzpraktiken sollten regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, 
dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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3. Internetrecht I (EU und CH)

Å Einführung
Å Allgemeine Grundsätze
ÅCH-Internetrecht im Allgemeinen
ÅEU-Internetrecht im Allgemeinen (im Überblick)
ÅGefahren der Nichtkonformität zum EU-Internetrecht
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CH-Internetrecht
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/IπwŜŎƘǘ
Å²ŜƴƛƎŜ wŜƎŜƭƴ ƛƳ ¦²D ό!ǊǘΦ оύ ǳƴŘ CaD ό!ǊǘΦ прŀ CaDύ
ÅYŀǳŦǊŜŎƘǘ όhwύ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ ōǊŀƴŎƘŜƴǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ǿƛŜ ƛƳ 
ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ IŀƴŘŜƭ
ÅYƻƴǎǳƳŜƴǘ ƛǎǘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ǎǘŀǊƪ ǳƴŘ ƳǸƴŘƛƎ ǳƴŘ ǿŜƛǎǎǿŀǎ ŜǊ 
ōŜǎǘŜƭƭǘ
ÅDǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ǿƛŜ 
ÅLƳǇǊŜǎǎǳƳǎǇŦƭƛŎƘǘ όƧŀΣ ŀōŜǊ aƛƴƛƳǳƳ ƴŀŎƘ ¦²Dύ
ÅYŜƛƴ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜǎ ²ƛŘŜǊǊǳŦǎǊŜŎƘǘ όŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎ ƛƴ ǾƛŜƭŜƴ !D.ύ
Å.ŜǎǘŜƭƭǾƻǊƎŀƴƎΥ Ƴǳǎǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎǎƳŀƛƭ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ 
ǿŜǊŘŜƴ
Å!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ aŀǊƪŜǘƛƴƎπLƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ ό²ŜǊōŜǊŜŎƘǘ ǳƴŘ 
5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ƭŀǳŦŜƴŘ ǾŜǊǎŎƘŅǊŦǘ ǳƴŘ ŀƴ 9¦ 
ŀƴƎŜƎƭƛŎƘŜƴύ

Å²ƻƘƴǎƛǘȊƎŜǊƛŎƘǘǎǎǘŀƴŘ ŦǸǊ YƻƴǎǳƳŜƴǘ ƛƴ /I
Å²ŜƴƛƎ ōƛǎ ƎŀǊ ƪŜƛƴŜ ¦ǊǘŜƛƭŜ ȊǳƳ hƴƭƛƴŜπwŜŎƘǘ

CH-Internetrecht 
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AGB für CH-Konsumenten dürfen aber nicht zwingenden gesetzlichen Normen 
widersprechen (Ausschluss der Haftung -> Art. 100 OR) oder gegen Treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr verstossen(Art. 8 UWG, nachfolgend).

AGB können zugunsten der CH-Konsumenten bessere Bedingungen vorsehen, z.B. ein 
freiwilliges Widerrufsrecht einräumen. AGB sind daher zu lesen

76
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 

ум



CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 

ур



CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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/IπLƴǘŜǊƴŜǘǊŜŎƘǘ 
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EU-Internetrecht
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EU-weit identische Regelungen für

ÅInformationspflichtenim Fernabsatz

ÅButton-Lösung

ÅWiderrufsrecht

ÅMuster-Widerrufsformular

ÅZwingende Angaben über Streitschlichtung

фс



Nicht vollharmonisiert in EU für

ÅImpressumsangaben (zusätzliche nationale Pflichten)

ÅDatenschutzrecht (DSGVO ab 25.5.2018) mit 50-60 Öffnungsklauseln 
(z.B. Österreich unterstellt auch die juristischen Personen unter dem 
Schutz der DSGVO)

ÅPreisangaberecht(z.B. wo muss auf Versandkostenverlinkt werden; D 
sehr streng)

ÅProdukterecht (spezielle Kennzeichnungspflichten, Rückruf-
bestimmungen)

ÅSanktionen bei Rechtsverstössen(Abmahnung, Bussgeld)
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Gefahren der Nichtkonformität zu EU-
Internetrecht 

(eCommerce-Recht)
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Gefahren von Nichtkonformitäten

Verstössegegen gesetzliche Bestimmungen der EU und der nationalen Gesetze von EU-
Ländern können folgende Rechtsfolgenzeigen:

a. Bussengelder bis EUR 20 Mio im Einzelfall oder 4% des 
Jahresumsatzes eines Konzerns

b. Abmahnung durch Konkurrenten

c. Abmahnung durch Verbände

d. Abmahnung durch Verbraucher- der Wettbewerbszentralen

e. AussergerichtlicheUnterlassungserklärungen gegenüber Konkurrenten, Verbänden, Zentralen 
mit Konventionalstrafe für Wiederholungsfall

f. Urteil wegenMarken- (9%), Urheberrechts- (18%) oder Wettbewerbsverstössen(>70%) mit
Gerichtskosten,eigenenund fremdenAnwaltskosten

g. Administrativverfahren von zuständigen Behörden mit Sanktionen bis zu 
Marktauftrittsverboten (inkl. temporäreoder permanente Schliessungdes Online-Shops)

фф



Kosten der Abmahnungen

ÅKosten einer Abmahnung und des sich evtl. anschliessendenProzesses richten sich nach dem 
sog. Gegenstands- oder Streitwert

ÅDieser wird im Prozess vom Gericht nach freiem Ermessen geschätzt und festgelegt 
(Kostenrisiko) und richtet sich nach der wirtschaftlichen Bedeutung des Verstosses

Å±ŜǊōŅƴŘŜ ŘǸǊŦŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ !ōƳŀƘƴǳƴƎ ƴǳǊ ŜƛƴŜ tŀǳǎŎƘŀƭŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ ϵ нллΦςgeltend 
machen 

ÅKonkurrenten mit Anwälten dürfen nach Gegenstandswert die Abmahnung verrechnen

ÅAlle Kosten, die dem Auftraggeber für die Abmahnung entstehen, sind grundsätzlich vom 
Abgemahnten zu erstatten, sofern die Abmahnung berechtigt war
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Kostenübersicht der Abmahnungen

Gegenstandswert Anwaltsgebühren

.ƛǎ рΨлллΦςEUR 492,54 EUR

.ƛǎ млΨлллΦτEUR 887,03 EUR

.ƛǎ мрΨлллΦτEUR мΨлнфΣор 9¦w

.ƛǎ нлΨлллΦτEUR мΨмтмΦст 9¦w

ΧΧΧΧ ΧΧΧ..

Und so weiter und so weiter 

Nur Abmahngebühren, nicht Gerichts- und Anwaltskosten eines nachfolgenden Prozesses, sofern der Abgemahnte 
nicht freiwillig einlenkt (z.B. Unterlassungserklärung mit bedingter Konventionalstrafe pro jeden nächsten Einzelfall 
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4. Einzelne EU-gesetzliche Anforderungen im 
eCommerce
(nicht abschliessend)

млн



Anbieterkennzeichnung
Impressumspflichten
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Impressumspflichten

ÅImpressumspflicht trifft jeden Diensteanbieter für
geschäftsmässige, gegen Entgelt angebotene Waren
undDienstleistungengegenüberKonsumenten.

Å 2 Nr. 1 TelemediengesetzDeutschland:

ÅDiensteanbeiterist jede natürliche oder juristischePerson,die eigeneoder fremde
TelemedienzurNutzungbereit hält oderdenZugangzurNutzungvermittelt.
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Impressumspflichten (2)

ÅImpressumspflichtgilt auchfür Portale(Ebay,Amazon).
ÅWerdort einenShopbetreibt, mussein Impressumbereithalten.

Ágilt auchfür kommerzielleSeitenin SozialenNetzwerkenwie Twitter,
Facebooketc.
ÁDer Shop, der hier Seiten unterhält, muss alle Impressumsangabenüber diese Seiten

erreichbarundabrufbarhalten.

млр



Impressumspflichten (3)

ÅKeine Impressumspflichten

ÅKeine Impressumspflicht besteht für rein private Websites.

ÅSobaldαGeschäftsmässigkeitά vorliegt ist keineprivate Website 
mehr vorhanden.

ÅGerichte: Begriff wird weit ausgelegt. Bereits gegeben, wenn z.B. 
Werbebanner vorhanden sind oder wiederholt über eine 
Internetadresse Waren angeboten werden oder Waren mit 
Preisen beschildert werden.  
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Impressumspflichten (4)

ÅFormelle Anforderung
ÅDas Impressum sollte einfach und jederzeit auffindbar sein. Hierzu sollte ein 

Klick auf den Link IMPRESSUM genügen. 

ÅDer Kunde darf nicht erst lange scrollen müssen, um den Link zum Impressum 
aufzufinden.

ÅOLG München Urteil vom 12.2.2004 ς29 U 4564/03
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Impressumspflichten (5)

Å.DIπ¦ǊǘŜƛƭ ǾƻƳ нлΦтΦнллс ςL ½w мурκло
Å9ǎǊŜƛŎƘǘŀǳǎΣǿŜƴƴŘŀǎLƳǇǊŜǎǎǳƳǾƻƴƧŜŘŜǊ¦ƴǘŜǊǎŜƛǘŜŘŜǊ²ŜōǎƛǘŜǸōŜǊ
ȊǿŜƛYƭƛŎƪǎŜǊǊŜƛŎƘōŀǊƛǎǘΦ5ŀōŜƛƛǎǘŜǎǳƴǎŎƘŅŘƭƛŎƘΣǿŜƴƴŘŜǊŜǊǎǘŜ[ƛƴƪƳƛǘ
αYƻƴǘŀƪǘάǳƴŘŜǊǎǘŘŜǊȊǿŜƛǘŜ[ƛƴƪƳƛǘαLƳǇǊŜǎǎǳƳάōŜȊŜƛŎƘƴŜǘǿƛǊŘΦ
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Impressumspflichten (6)

ÅPraxistipps
ÅSetzenSieeinen Link in einen Footer, der an jedem Ort der

Websitezusehenist oder bieten SieeineLeistean der Seite
an,vonder manüberallauf dasImpressumzugreifenkann.

ÅDas Impressum darf nicht in den AGB oder
Datenschutzerklärungintegriert werden.

ÅVerwenden Sie die Bezeichnung αLatw9{{¦aάum
Missverständnisseauszuschliessen.
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Impressumspflicht (7)

ÅInhalt des Impressums (Muss-Anforderung)
ÅName und Anschrift

ÅKontaktinformationen

ÅAngaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde

ÅRegisterangaben (Handelsregister)

ÅBerufsrechtliche Angaben (Branchenverband)

ÅAngaben zur MwST

ÅUID ςWirtschafts-Identifikationsnummer
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LƳǇǊŜǎǎǳƳǎǇŦƭƛŎƘǘŜƴ όуύ

ÅName und Anschrift
ÅNatürliche Personen: 
ÅVor- und Familiennamen

ÅLadungsfähige Postanschrift (Postfach ungenügend)

ÅUID (Einzelfirma) und MwSt.-Nummer

ÅJuristische Personen:

ÅVollständiger und korrekter Firmennamen

ÅRechtsform

ÅSitz

ÅName des Vertretungsberechtigten

ÅUID und MwST.-Nummer
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Impressumspflichten (9)

ÅKontaktinformationen
ÅE-Mail Adresse 

ÅEin weiteres elektronisches oder nicht-elektronisches 
Kommunikationsmittel (z.B. Telefonnummer)

ÅWeitere Kontaktmöglichkeiten (Fax, ICQ, Facebook, Skype etc.)

ÅAnrufbeantworter ist zulässig, sofern ein zeitnaher Rückruf erfolgt 
(keine sofortige Reaktion nötig, nicht ausserhalbGeschäftszeiten)
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Å Impressummuss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar bereitgehalten werden

Å.ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ άLƳǇǊŜǎǎǳƳά ƻŘŜǊ ǾŜǊǎǘŅƴŘƭƛŎƘŜ ŀƴŘŜǊŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ όα!ƴōƛŜǘŜǊƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎά

ÅUnzulässige Bezeichnungen: 
Å h[D IŀƳōǳǊƎΣ .ŜǎŎƘƭǳǎǎ ǾƻƳ нлΦммΦнллнΣ р ² улκлн α.ŀŎƪǎǘŀƎŜά

Å OLG Düsseldorf Beschluss vom 13.8.2013 I-нл ¦ трκмо αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴά ƻŘŜǊ αLƴŦƻά

Å h[D bŀǳƳōǳǊƎ ¦ǊǘŜƛƭ ǾƻƳ моΦуΦнлмм м ¦нуκмл αIch freue mich auf E-Mailsά

Å OLG München Urteil 11.9.2003, 29 U 2681/03 und BGH-Urteil vom 20.7.2006 (untenύ αYƻƴǘŀƪǘά ƎŜƴǸƎǘ

ÅBGH vom 20.7.2006 (I ZR 228/03): 
Å Nicht zu beanstanden, wenn das Impressum erst durch mehrere Links von der Startseite aus zu erreichen ist

Å Es reicht, wenn die Erreichbarkeit über 2 Links gewährleistet ist

Å LG Stuttgart Urteil vom 11.3.2003 (20 O 12/03)
Å Das Bereitstellen der Anbieterkennzeichnungen in den AGB genügt nicht

TIP: Idealerweise ist das Impressum von jeder Seite der Webseite aus mit nur einem Klick erreichbar (dauerhafte Sichtbarkeit in 
Header- oder Fusszeilenbalken)

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO

ммо



LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŘǳǊŎƘ αǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ [ƛƴƪǎά
ÅGrundsätzlich ist der Einsatz der Link-Technologie im Onlineshop zulässig

ÅDie gewählten Begriffe des Links müssen aber sprechend, d.h. inhaltlich zutreffend sein

BGH-Urteil vom 7.4.2005 I ZR 314/02 (Internetversand 1)

α9ƛƴ ΧVerbraucher Χ. verfügt erfahrungsgemäss über die Fähigkeit, einen elektronischen Verweis (Link) 
zu erkennenΧ.. Muss aber durch klare und unmissverständliche Hinweise auf den Weg bis hin zum 
±ŜǊǘǊŀƎǎǎŎƘƭǳǎǎ ƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦΦά

OLG Frankfurt Urteil vom 23.2.2011 6 W 111/10

Die Aufklärung über einen sogenannten Mouseover-Effekt ist unzureichend., weil es vom Zufall abhängt, 
ob die Besucher den Link überhaupt wahrnehmen. 

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Linkbezeichnung bei Youtube
Wenn im Youtubez.B. Produktefilme angeboten werden, gelten die Pflichten zur 
Anbieterkennzeichnung auch.

LG Trier Urteil vom 1.8.201711 O 258/16
ά9ǎ ǊŜƛŎƘǘ Ŝƛƴ [ƛƴƪ ŀǳŦ ŘƛŜ ²ŜōǎƛǘŜ ŘŜǎ !ƴōƛŜǘŜǊǎΣ ŀǳŦ ŘŜǊ Řŀƴƴ Ŝƛƴ LƳǇǊŜǎǎǳƳ 
sprechend verlinkt istΧά

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO

115



Impressumspflicht

ммс



Impressumspflichten 
ÅBerufsrechtliche Angaben

ÅNach§ 5 Abs. 1 Nr. 5 TMG müssendie TrägersämtlicherBerufe,
derenZulassunggesetzlichgeregeltist oder die einesDiplomsoder
eines Befähigungsnachweisesbedürfen, spezielleAngabenin das
Impressumaufnehmen.

ÅÄrzte, Apotheker,Rechtsanwälte,Steuerberater,Wirtschaftsprüfer,
Optiker, Akustiker, Psycho-therapeuten, Heilsberufe (Logopäden,
Hebammen,Physiotherapeutenetc.)

ÅPflichtangabe: Zulassungskammer, Gesetzlich richtige
Berufsbezeichnung, Staat der Verleihung, Verweis auf
berufsrechtlicheRegelungen
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Impressumspflichten 

ÅSteuernummer und UID
ÅGemäss§ 5 Abs. 1 Nr. 6 TMGmussder DiensteanbietereineUmsatzsteuer-

Identifikationsnummer(MwST-Nummer)angeben,wenner einebesitzt

Å(Umsatz>CHF100Ψ000.--):

Achtungwennim laufendenGeschäftsjahrUmsatzzunimmtund CHF100́ 000.ςübersteigt:
sofortigeRegistrierungspflichtbei EStV, AbteilungMwST.

ÅUID ist heute gleich MwST-Nummer
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Impressumspflichten 

Å[ƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴǎǾŜǊƳŜǊƪ
Å¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴΣŘƛŜǎƛŎƘƛƴŘŜǊ!ōǿƛŎƪƭǳƴƎōȊǿΦƛƴŘŜǊ[ƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴōŜŦƛƴŘŜƴΣƳǸǎǎŜƴƛƴƛƘǊ
LƳǇǊŜǎǎǳƳŜƛƴŜƴ[ƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴǎǾŜǊƳŜǊƪŀǳŦƴŜƘƳŜƴΦ

Å!ǊǘΦтнрhwΥ.ƛƭŀƴȊŘŜǇƻƴƛŜǊǳƴƎǳƴŘ!ƴȊŜƛƎŜǇŦƭƛŎƘǘƎŜƎŜƴǸōŜǊŘŜƳwƛŎƘǘŜǊ

ÅIŅƭŦǘŜŘŜǎ!ƪǘƛŜƴƪŀǇƛǘŀƭǎŘǳǊŎƘ!ƪǘƛǾŜƴό.ƛƭŀƴȊύƴƛŎƘǘƳŜƘǊƎŜŘŜŎƪǘΣǎƻŦŜǊƴƪŜƛƴŜ
!ǳǎǎƛŎƘǘŀǳŦ{ŀƴƛŜǊǳƴƎōŜǎǘŜƘǘό9ƴǘǎŎƘŜƛŘ±wύΦ
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Impressumspflichten 

ÅSanktionen bei Nichtbeachtung
ÅFalschesoder fehlendes Impressumsind häufig Grund für Abmahnungen

(Konsumentenschutzverbänden,Konkurrenz)=> hohe Kostendes Prozesses
(unlauterer Wettbewerb) vor ausländischen Gerichten (Kläger:
Wettbewerbszentralen, Kosumentenschutzorganisationen oder
Konkurrenten)

ÅOrdnungswidrigkeitnach § 16 Abs. 3 TMG: Bussgelddurch Aufsichtsbehörde 
ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ ϵ рлΨлллΦςim Einzelfall möglich 
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Impressumspflichten 

ÅUnnötige und wertlose Angaben im Impressum
ÅDisclaimer

ÅUrheberrechtshinweise

ÅMarkenrechte

ÅAGB und Nutzungsbestimmungen
ÅGehörennicht in dasImpressumundsindim Übrigenwertlos.

ÅDisclaimermit Haftungsbeschränkungbedarf der Zustimmungdes
Konsumenten,keineeinseitigeErklärungmöglich.
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tǊƻŘǳƪǘŜōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎŜƴ
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Produktebeschreibungen

ÅGrundsatz 1: alles wie im stationären Handel anführen
ÅGrundsatz 2: alle wesentlichen Merkmale der Produkte/Dienstleistungen 

anführen

Å Produktebilder sind verbindlich
Å Ambientefotos: Achtung bezüglich Leistungsumfang
Å Energiekennzeichnungen
Å Lebensmittel gesetzliche Informationspflichten
Å Textilien gesetzliche Kennzeichnungspflichten
Å Kosmetikasgesetzliche Informationspflichten
Å Spielzeug-Richtlinie beachten
Å Batterie-Gesetz beachten
Å Nahrungsmittelergänzungsrecht
Å Biozid-Verordnung etc.



Waren und Dienstleistungen (1)

ÅPräsentation
ÅDarlegungaller wesentlichenWareneigenschaften(Haupt-

und Nebeneigenschaften)

ÅHauptstichworte auf Erstauswahlseite

ÅDetails auf Folgeseiten (Verlinkung zulässig)

ÅZwingende Angabe nach gesetzlichen Vorschriften (z.B.
Lebensmittel,Zusammensetzung)

GleicheAnschriftspflichtenwie im stationärenHandel
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²ŀǊŜƴ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴόнύ

125

Bilder alleine genügen der Produktebeschreibungspflicht nicht



ÅWeitere Angaben
ÅWahrheit und Klarheit
ÅAktionen auszeichnen
ÅZeitliche Beschränkungen wie beim normalen (Teil-) 

Ausverkauf (allenfalls mit behördlicher Bewilligung und 
Auflagen)
ÅWarn- und Gefahrenhinweise(Kinder, Alkohol, Tabak

etc.) wie im stationärenHandel
ÅAngebote müssen vorhanden sein / Verbindung mit

Lagerhaltung(Lockvogelangeboteunzulässig)
ÅAktionenohneLagerbeständewettbewerbswidrig

Waren und Dienstleistungen (3)

126



Waren und Dienstleistungen (4)
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±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ .ƛƭŘŜǊƴ 

ÅProduktebeschreibung und Bilder
ÅVerwendung nur von Abbild des zu verkaufenden Artikels und nicht 

ein Bild, das dem Originalprodukt lediglich ähnlich ist.

ÅIst ein Produkt erst in Entwicklung, muss bei der Bilderlegende der 
IƛƴǿŜƛǎ ŜǊŦƻƭƎŜƴ αYƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴǎȊŜƛŎƘƴǳƴƎά ƻŘŜǊ ŅƘƴƭƛŎƘ

ÅKeine Bilder verwenden die mit Urheberrechten geschützt sind

ÅKeine Bilder von markengeschützten Produkten

ÅBundesgerichtshof(D)hat im Jahre2011entschieden,dassein Bild ebenso
wie die textliche Beschreibungverbindlichsein kann,wenn der Kundeauf
eine bestimmte Eigenschaftvertraut (BGH-Urteil vom 12.1.2011ςVIII ZR
346/09)
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моо



ÅElektronik
ÅDeutschland hat ein Gesetz über das Inverkehrbringen, die

Rücknahmeund die umweltverträglicheEntsorgungvon Elektro-
und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetzς
ElektroG) verabschiedet,welchesam 24.10.2015 in Kraft getreten
ist.

ÅTrifft alle Onlineshop-Betreiber, welche mindestens 400qm 
Verkaufs- oder Lagerfläche aufweisen.

ÅRegistrierungspflicht und Informationspflichten

Spezielle Branchen 
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Spezielle Branchen 

ÅArzneimittel
ÅIm BereichArzneimittelsinddasHeilmittelwerbegesetz(HWG)und

dasArzneimittelgesetz(AMG)entscheidend.

ÅVertrieb von verschreibungspflichtigen und apothekenpflichtigen 
Medikamenten darf nur durch einen Apotheker erfolgen.

ÅSpezielle Strafnormen

ÅSpezielle Voraussetzungen für den Versand

Å EuGH-Urteil vom 11.12.2003 ςC-322/01

Ein nationales Verbot des Medikamentenversands ins Ausland verstösstgegen 
das Europarecht
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ÅYƻǎƳŜǘƛƪ
ÅYƻǎƳŜǘƛƪŀ ǿŜǊŘŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 9¦πYƻǎƳŜǘƛƪπ±h ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ

Å!ǊǘΦ пΥ WŜŘŜǎ YƻǎƳŜǘƛƪǇǊƻŘǳƪǘ ōŜŘŀǊŦ ŜƛƴŜǊ ǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜƴ tŜǊǎƻƴ 
ƛƳ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴΦ

ÅYŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎǎǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘŜǎ YƻǎƳŜǘƛƪŀǇǊƻŘǳƪǘŜǎŜƛƴƘŀƭǘŜƴ

Å{ǇǊŀŎƘŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴŀƴ .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎŜƴ ōŜŀŎƘǘŜƴ

ÅaƛƴŘŜǎǘƘŀƭǘōŀǊƪŜƛǘǎŘŀǘǳƳŀƴƎŜōŜƴ

ÅYŜƛƴLƴǾŜǊƪŜƘǊōǊƛƴƎŜƴƴŀŎƘ!ōƭŀǳŦŘŜǎIŀƭǘōŀǊƪŜƛǘǎŘŀǘǳƳǎ

Spezielle Branchen 
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ÅJugendschutz
ÅOnlinehändlerhat dasJugendschutzgesetz(JuSchG) einzuhalten.

ÅAbgabevon Alkohol, Tabak,Filmeund Computerspieleverboten oder
eingeschränkt(16/18Jahrefür Alkoholwie in CH)

ÅFilme und Computerspiele müssen mit Altersbeschränkung
gekennzeichnetwerden.

Tipp: Zustellung nur über das Post-Ident-Verfahren (D) Identifizierung am
PostschalterodergegenVorweisungvonPassoder IDvor Abgabeander Haustüre

Spezielle Branchen 
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Werbefotos
Frankreich Kennzeichnungspflicht für manipulierte Fotos

Frankreich
Ab dem 01. Oktober 2017 müssen in FrankreichModelfotos, die mit Photoshop (oder anderen
Programmen)bearbeitet wurden, gekennzeichnetwerden. Egalob männlich,weiblich, jung oder alt -
wenn die Figur eines Models nachträglich per Bildbearbeitung verändert wurde, muss das
gekennzeichnetwerden.

Strafe: mehrereϵ10Ψ000.00Busse

моф

Ab 2.8.2026 KI-Verordnung der EU: Transparenzanforderungen; mit KI generierte oder behandelte  
Personenabbildungen müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet werden. 



Warenkorb und Bestätigungsmail
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Warenkorb und Bestätigungsmail

Anbieter Konsument

Warenauslage = Einladung zur Füllung Warenkorb

Einladung zur Offertabgabein Warenkorb

Anbieter YƻƴǎǳƳŜƴǘ

Anbieter
Konsument

Warenkorb zur Prüfung

Bestätigungsmail

Posteingang

Lagerbestand?
Ablehnung
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ÅAnforderungen an Warenkorb
ÅAuflistung der bestellten Waren (Stückzahlen und Preis)

ÅKorrekturmöglichkeit auf Auswahlbildschirm

ÅPreisangaben mit allen Details (Nettopreis, MwSt, 
Zusatzkosten, Totalkosten)

ÅAGB und DSB einbinden

ÅBestellbutton ganz am Schluss setzen (Achtung: 
Buttongesetz D)

²ŀǊŜƴƪƻǊō ǳƴŘ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎǎƳŀƛƭ
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Warenkorb ςFehler-Plausibilisierungen

ÅVorVersand des Warenkorbes müssen 
ÅFehler noch korrigiert werden können
ÅDie Darstellung der Bestellung muss aktualisiert

werden,wennBestellunggeändertwurde.

ÅOnlineshop-ProgrammesolltenauchPlausibilisierungen
der Bestellungenhinsichtlich unsinniger Bestellungen
(Anzahl)durchführen.
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ÅUnzureichendist es auch, wenn der Grundpreisnur dann angezeigtwird, wenn der
Kundendie Computermausüber das abgebildeteProduktebild bewegt (sogenannter
αaƻǳǎŜƻǾŜǊ-9ŦŦŜƪǘάύ

LG Bochum ςUrteil vom 19.6.2013 ςI-13 O 69/13

ÅDerGrundpreismussςohneVerlinkungςgemeinsammit dem EndpreisundαŀǳŦeinen
.ƭƛŎƪάwahrnehmbarsein.

BGH-Urteil vom 26.2.2009 ςI ZR 163/09

Warenkorb und Bestätigungsmail
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±ŜǊǎŀƴŘƪƻǎǘŜƴ

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 02.12.2015, Az.: 5 W 
196/15

Online Händler sind verpflichtet, gegenüber dem Verbraucher
innerhalb der EU alle Transportkosten in die von ihnen
belieferten Länderanzugeben.

UnserTipp: StellenSiein einerÜbersichtdie Transportkostenfür die von Ihnen
beliefertenLänderzusammen. WeisenSiein Ihren AGBmit Unterlegungeines
Linksauf dieseÜbersichthin. GebenSiein der Bestellübersicht(Check-OutBox)
diesenLinkauf die Transportkostennochmalsan und weisenSiedie effektiven
LandesspezifischenTransportkostenim Warenkorb vor dem Kaufen-Button
explizitaus.
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ÅMindestangaben 
ÅEs muss eine Angabe auf der Website zu finden sein, welche

Zahlungsmittel akzeptiert werden (Rechnung, Nachnahme,
Postanweisung,Kreditkarte,Paypaletc.).

ÅFallen zusätzliche Gebühren für die Nutzung von bestimmten
Zahlungsartenan, müssen diese Gebühren separat angegeben
werden (Achtung: neue ZahlungsrichtliniePSD2 ab 14.9.2019 in
Kraft)

ÅZusatzgebühren für Zahlungsmittel nur zulässig, wenn dem
Verbraucher gleichzeitig eine gängige kostenlose
Zahlungsmöglichkeiteingeräumtwird (z.B. Zahlungper Lastschrift).

Zahlungsmittel
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Lieferung - Lieferzeit

ÅLieferzeitangabe
ÅDie Lieferzeit ist bei der Darstellung des Produktes verbindlich mitzuteilen (Art. 246a § 1 

Abs. 1 Nr. 7 EGBGB.

ÅEin genaues Datum muss nicht angegeben werden.

Åα[ƛŜŦŜǊȊŜƛǘΥ н-п ¢ŀƎŜά ƛǎǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘ

Åα[ƛŜŦŜǊȊŜƛǘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ н-4 Tage ist unzulässig, weil Abweichungen von der Regel nicht im 
voraus zu erkennen sind

мпт



Sondergesetz Deutschland
Button-Gesetz

148



Buttongesetz (D) seit 1.8.2012
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Buttongesetz (D) seit 1.8.2012 (3)
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Warenkorb und Bestätigungsmail

мрм
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Neue Anforderungen 
Vertrags-Widerruf mit Button
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EU-Widerrufs-Button (neu)

ÅAb 19.6.2026wird der Widerrufsbuttonfür die Auflösung(Widerruf)einenonline abgeschlossenenVertrag
zurPflichtfür alleFernabsatzverträge.

ÅKlarerkennbareund leichtzugänglicheWiderrufsfunktionauf der Webseitebereitstellen.

ÅDie Widerrufsfunktionmusswährend der Gesamtdauerder Widerrufsfrist (in der Regel14 Tage)auf der
Webseite verfügbar,gut sichtbar, und leicht zugänglichplatziert sein sowie und unmissverständlichmit
αVertragwiderrufenάgekennzeichnetsein.

ÅNichtbefolgung: Bussengelder und wettbewerbsrechtliche Abmahnungen durch Mitbewerber oder
Verbraucherschutzzentralenzuerwarten.

Vgl. separate Zusatzinformationen zum Kursinhalt
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EU-Verpackungsverordnung (PPWR)

ÅBereits ab Anfang 2025 in Kraft (EU Verordnung 2025/40).

ÅViele zentrale Verpflichtungen gelten jedoch erst schrittweise ab dem 12.8.2026 oder 
sogar erst ab 2028 und 2029.

ÅHändler müssen bestimmte Stoffbeschränkungen für die Verpackung einhalten. 

ÅSumme der Konzentrationen im Verpackungsmaterialien (Blei, Cadmium, Quecksilber 
etc.) darf einen Wert von 100 mg pro Kg nicht überschreiten. 

ÅMaterialzusammensetzung der Verpackung muss in Form von Piktogrammen 
gekennzeichnet werden.

ÅRegistrierungspflicht, wer grenzüberschreitend Verpackungen oder verpackte Produkte 
vertreibt. 

ÅPflicht zur Bestellung eines Bevollmächtigten im jeweiligen Mitgliedstaat der EU. 

ÅMerkblatt DIHK lesen
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